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Regeste

Rente

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG (SR 173.32) in Verbindung mit Art. 33 lit. d VGG und Art. 85bis
Abs. 1 des AHVG (SR 831.10) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden von
Personen im Ausland gegen Verfügungen der Schweizerischen Ausgleichskasse. Es liegt
keine Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit
zur Beurteilung der Beschwerde zuständig.

E. 1.2
Aufgrund von Art. 3 lit. dbis VwVG (SR 172.021) findet das VwVG keine Anwendung in
Sozialversicherungsrechtssachen, soweit das ATSG (SR 830.1) anwendbar ist. Gemäss Art.
1 Abs. 1 AHVG sind die Bestimmungen des ATSG auf die im ersten Teil geregelte Alters-
und Hinterlassenenversicherung anwendbar, soweit das AHVG nicht ausdrücklich eine
Abweichung vom ATSG vorsieht.

E. 1.3
Der Beschwerdeführer ist durch den angefochtenen Einspracheentscheid berührt und hat ein
schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, so dass er im Sinne von
Art. 59 ATSG beschwerdelegitimiert ist.

E. 1.4
Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht (Art. 60 Abs. 1 ATSG und Art. 52
Abs. 1 VwVG) eingereicht wurde, ist auf die Beschwerde einzutreten.

E. 2
Vorab ist zu prüfen, welche Rechtsnormen im vorliegenden Verfahren zur Anwendung
gelangen. Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Australien und hat dort
Wohnsitz. Gemäss Art. 2 Ziff. 1 lit. a/i und Art. 4 Abs. 1 des Abkommens vom 9. Oktober
2006 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Australien über Soziale
Sicherheit (nachfolgend: Abkommen Australien, SR 0.831.109.158.1) sind australische
Staatsangehörige sowie deren Familienangehörige und Hinterlassene bei der Anwendung
der schweizerischen Rechtsvorschriften den schweizerischen Staatsangehörigen
beziehungsweise deren Familienangehörigen und Hinterlassenen gleichgestellt, soweit das
Abkommen nicht etwas anderes vorsieht. Für die Beurteilung des Anspruchs des
Beschwerdeführers ist somit grundsätzlich schweizerisches Recht, unter Vorbehalt einer
anderslautenden Regelung in der zwischenstaatlichen Vereinbarung, anwendbar.



E. 3
Vorweg ist der Antrag des Beschwerdeführers zu behandeln, das Verfahren sei auf Englisch
zu führen.

E. 3.1
Die zuständigen Behörden, Gerichte und zuständigen Träger des einen Vertragsstaates
dürfen die Bearbeitung von Gesuchen und die Berücksichtigung von anderen Schriftstücken
nicht deshalb verweigern, weil sie in einer Amtssprache des anderen Vertragsstaates
abgefasst sind (Art. 25 Ziff. 1 Abkommen Australien). Bei der Durchführung dieses
Abkommens verkehren die zuständigen Behörden, Gerichte und zuständigen Träger der
Vertragsstaaten miteinander und mit den von diesem Abkommen betroffenen Personen oder
deren Vertreterinnen oder Vertretern unmittelbar in ihren Amtssprachen (Art. 25 Ziff. 2
Abkommen Australien).

E. 3.2
Der Beschwerdeführer hat seine Beschwerde auf Englisch verfasst, was gemäss Art. 25
Ziff. 1 Abkommen Australien nicht zu beanstanden ist. Hingegen besteht gemäss Art. 25
Ziff. 2 Abkommen Australien kein Anspruch darauf, dass die Behörden eines
Vertragsstaates in einer anderen als der jeweiligen Amtssprache(n) kommunizieren. Da
Englisch keine Amtssprache der Schweiz ist, hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch
darauf, die Schriftstücke auf Englisch zu erhalten, weshalb das vorliegende Verfahren zu
Recht in der Sprache des angefochtenen Entscheids, also auf Deutsch, geführt wird.

E. 4
Unbestritten und zutreffend ist vorliegend, dass der Beschwerdeführer aufgrund der
zurückgelegten Beitragszeiten in der Schweiz einen Anspruch auf Altersrente hat. Es ist
indes strittig und vom Bundesverwaltungsgericht zu prüfen, ob die SAK den Anspruch auf
Ausrichtung einer einmaligen Abfindung (anstelle der zugesprochenen Rente) zu Recht
verneint hat.

E. 4.1
Haben australische Staatsangehörige oder deren Hinterlassene, die nicht in der Schweiz
wohnen, Anspruch auf eine ordentliche Teilrente der schweizerischen Alters- und
Hinterlassenversicherung, die höchstens 10 Prozent der entsprechenden ordentlichen
Vollrente beträgt, so wird ihnen an Stelle der Teilrente eine einmalige Abfindung in der
Höhe des Barwertes der Rente gewährt, die nach den schweizerischen Rechtsvorschriften
bei Eintritt des Versicherungsfalles zustehen würde. Verlassen australische
Staatsangehörige oder deren Hinterlassene, die eine solche Teilrente bezogen haben, die
Schweiz endgültig, so wird ihnen ebenfalls eine Abfindung gewährt, die dem Barwert der
Rente im Zeitpunkt der Ausreise entspricht (Art. 14 Ziff. 1 Abkommen Australien). Waren
im Falle eines Ehepaares beide Ehegatten in der schweizerischen Versicherung versichert,
so wird die Abfindung nur dann einem Ehegatten ausbezahlt, wenn der andere Ehegatte
ebenfalls rentenberechtigt ist (Art. 14 Ziff. 3 Abkommen Australien). Gemäss Art.
29quinqies Abs. 3 AHVG werden Einkommen, welche die Ehegatten während der
Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden
Ehegatten angerechnet. Die Einkommensteilung wird vorgenommen, wenn beide Ehegatten
rentenberechtigt sind (lit. a). Anspruch auf eine Altersrente haben Frauen, welche das 64.
Altersjahr vollendet haben (Art. 21 Abs. 1 lit. b AHVG).



E. 4.2.1
Der Beschwerdeführer führte aus, es sei nie die Rede davon gewesen, dass er, weil er
verheiratet sei, lediglich die monatliche Rente und nicht die einmalige Abfindung beziehen
könne. Der Information der SAK vom 30. Juni 2014 sei dahingehend nichts zu entnehmen
gewesen, weshalb er darauf vertraut habe, eine einmalige Abfindung beziehen zu können.

E. 4.2.2
Die SAK machte demgegenüber geltend, da sowohl der Beschwerdeführer als auch seine
Ehefrau in der Schweiz Beitragszeiten zurückgelegt und gestützt darauf Anspruch auf eine
Altersrente hätten, sei die Ausrichtung einer einmaligen Abfindung erst möglich, wenn der
Rentenfall bei beiden Ehegatten eingetreten und die Renten beider Ehegatten definitiv
festgelegt worden seien. Massgeblich für die Rentenberechnung der Ehegatten seien
einerseits das Einkommenssplitting sowie auch eine allfällige Plafonierung. Da die Ehefrau
des Beschwerdeführers (Jahrgang 1958) das Rentenalter noch nicht erreicht habe, sei
zurzeit die Ausrichtung einer einmaligen Abfindung noch nicht möglich. Zum Vorwurf des
Beschwerdeführers, man habe ihn nicht korrekt informiert, führte die SAK aus, dem
Schreiben vom 30. Juni 2014 sei keine vorbehaltslose Zusicherung zu entnehmen, weshalb
er daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten könne. Im Gegenteil, er sei darin sogar darauf
hingewiesen worden, dass das Schreiben lediglich informativen Charakter habe und keine
Rechtswirkung entfalte.

E. 4.3
Den anwendbaren Gesetzesbestimmungen ist zu entnehmen, dass - wie die SAK geltend
macht - die Renten bei Ehegatten erst dann definitiv berechnet werden, sobald auch der
zweite Ehegatte das Rentenalter erreicht hat. Die Ehefrau des Beschwerdeführers war
ebenfalls in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert. Sie hat
Jahrgang 1958 und hat somit das Rentenalter, das für Frauen bei 64 Jahren liegt, noch nicht
erreicht. Die Rente des Beschwerdeführers wird daher erst im Zeitpunkt der
Rentenberechtigung seiner Ehefrau neu respektive definitiv, unter Berücksichtigung aller
massgebenden Faktoren, berechnet und kann jetzt nicht bereits zwecks Ausrichtung einer
einmaligen Abfindung kapitalisiert werden (vgl. die klare und gefestigte Rechtsprechung
des Bundesgerichts: BGE 116 V 8 E. 3 und Urteil des Bundesgerichts [BGer] H_136/01
vom 11. März 2002). Daran vermögen auch die vom Beschwerdeführer geltend gemachten
persönlichen Gründe, welche ihn dazu bewogen haben die Ausrichtung einer Abfindung zu
beantragen, nichts zu ändern. Schliesslich ist - in Übereinstimmung mit den Ausführungen
der SAK - darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer aus der provisorischen
Rentenberechnung vom 30. Juni 2014 nichts zu seinen Gunsten ableiten kann, zumal dem
Schreiben zu entnehmen war, dass es nur Informationszwecken diene und keine
Rechtsverbindlichkeit habe. Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass der
Beschwerdeführer die Rentenberechnung an sich nicht beanstandet hat und diese nicht
weiter zu prüfen ist, zumal diese - prima vista - korrekt erfolgt ist. Zusammenfassend ist
somit festzuhalten, dass die SAK dem Beschwerdeführer im Zeitpunkt des Entscheids zu
Recht die Ausrichtung einer einmaligen Abfindung verweigert hat und die offensichtlich
unbegründete Beschwerde gegen diesen Entscheid somit im einzelrichterlichen Verfahren
gemäss Art. 23 Abs. 2 VGG in Verbindung mit Art. 85bis Abs. 3 AHVG abzuweisen ist.

E. 5
Zu befinden bleibt noch über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.



E. 5.1
Das Verfahren ist für die Parteien kostenlos (Art. 85bis Abs. 2 AHVG), so dass keine
Verfahrenskosten zu erheben sind.

E. 5.2
Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für
ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zugesprochen werden (Art.
64 Abs. 1 VwVG). Als Bundesbehörde hat die SAK jedoch keinen Anspruch auf
Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten
und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der
unterliegende Beschwerdeführer hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64
Abs. 1 VwVG e contrario).
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